
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/5/14 98/12/0061
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1998

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

64/03 Landeslehrer

Norm

LDG 1984 §26 Abs6;

LDG 1984 §26a idF 1996/329;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH B 1998/03/25 98/12/0045 1

Stammrechtssatz

Mangels einer Übergangsbestimmung in der Nov BGBl 1996/329 zum LDG 1984 ist auf das Ernennungsverfahren die

zum Zeitpunkt der Beschlußfassung über den maßgebenden Besetzungsvorschlag maßgebende Rechtslage

anzuwenden.

Schlagworte

Anzuwendendes Recht Maßgebende Rechtslage VwRallg2
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